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Einladung
Die diesjährige

Mitgliederversammlung
(§ 10, Ziff. 1 der Satzung)

des Mieterbund (Wohnungsverein) des Verwaltungsbezirks Steglitz e. V. wird am

Montag  , dem 27. Juni 2016

Beginn 19.00 Uhr - Einlass ab 18.30 Uhr -
 in der

Achtung: neuer Versammlungsort!

Ev. Kirche Patmos-Gemeinde Berlin-Steglitz 
Gritznerstr. 18 - 20, 12163 Berlin – Steglitz
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Mieterbund (Wohnungsverein) des Verwaltungsbezirks Steglitz e.V.

Aktuelles ... Informationen ... Rechtsfragen



Tagesordnung der Mitgliederversammlung am 27.06.2016:

1. Geschäftliche Mitteilungen
2. Geschäftsbericht für 2015
3. Bilanz per 31.12.2015 mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2015
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache über die Punkte 2 bis 4
6. Beschlussfassung zur Bilanz per 31.12.2015

mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2015
7. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
8. Haushaltsplanfestsetzung für 2016
9. Verschiedenes

Zu Ihrer Vorabinformation liegen die Bilanz per 31.12.2015 mit  Gewinn- und Verlustrechnung für 
2015 sowie der Haushaltsplan für 2016 in der Zeit vom 20.06. – 24.06.2016 in unserer Geschäfts-
stelle zur Einsichtnahme aus. Mitglieder, die hierzu an speziellen Auskünften interessiert sind, bitten 
wir,  sich  mit  der  Geschäftsstelle  zur  Vereinbarung  eines  Termins  in  Verbindung  zu  setzen.  Die 
zuständigen Vorstandsmitglieder stehen dann für Erläuterungen zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist ausschließlich unseren Mitgliedern vorbehalten. 
Bitte halten Sie am Eingang Ihre Mitgliedskarte bereit.

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Nichtmitglieder (z. B. Ehegatten, Kinder) dürfen - ohne Stimmrecht und ohne Rederecht - nur teilneh-
men, wenn das den Vorsitz führende Vorstandsmitglied vor Versammlungsbeginn zugestimmt hat 
und ausreichend Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Am Tag unserer Mitgliederversammlung, dem 27.06.2016, bleibt unsere Geschäftsstelle 
geschlossen.

Klaus Wehnert – 1. Vorsitzender
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Editorial

Im Mittelpunkt  dieser  Ausgabe der  Mieterbund-
Nachrichten steht die Einladung zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung, die turnusgemäß im er-
sten Halbjahr stattfindet.

Der relativ späte Termin am 27.06.2016 ist einer-
seits dem Fußball  aus Rücksichtnahme auf die 
Spiele  der  deutschen  Nationalmannschaft  ge-
schuldet,  andererseits  steht  uns  die  bisherige 
Tagungsstätte  im  Steglitzer  Seniorenheim  am 
Seelerweg  nicht  mehr  zur  Verfügung.  Das  zu-
ständige  Bezirksamt  sieht  sich  dazu  personell 
und organisatorisch nicht mehr in der Lage.

Der neue Versammlungsort ist der Einladung zur 
Mitgliederversammlung  unter  Verweis  auf  die 
Anfahrtsskizze auf Seite 8 zu entnehmen. 

Wenn  auch  keine  Neuwahl  des  Vorstandes 
ansteht - diese erfolgt erst in 2017 – so werden 
doch  mit  dieser  Mitgliederversammlung  durch 
den  Dachgeschossausbau  in  der  Wohnanlage, 
Bismarckstr. 46 - 47 c, 12169 Berlin-Steglitz, lt. 
Haushaltsplan 2016 entscheidende Weichen für 
die Zukunft gestellt.

Ich freue mich, Sie auf der 
Mitgliederversammlung begrüßen zu können.

Klaus Wehnert
1. Vorsitzender

Beitragszahlungen

Unverändert beträgt der Jahresbeitrag 25,- Euro. 
Nach § 8 der Satzung ist er am 1.1. eines jeden 
Jahres fällig.
Viele Mitglieder haben bereits gezahlt, bei ande-
ren  wurde  er  mit  deren  Zustimmung  per  Se-
pa-Lastschrift eingezogen.
Leider  haben  aber  dennoch  einige  Mitglieder, 
trotz  Zahlungserinnerung  im  März  2016,  Ihren 
Beitrag immer noch nicht gezahlt. 
Zeitnah  nach  Erhalt  dieses  Heftes  werden  wir 
deshalb  mit  dem  Mahnverfahren  beginnen.  Im 

Falle von Mahnungen fallen zusätzlich Mahnge-
bühren an. Bitte prüfen Sie deshalb, ob der Bei-
trag abgebucht ist oder Sie ihn selbst überwiesen 
haben. Sollte dies nicht der Fall sein, überweisen 
Sie den Beitrag bitte unverzüglich, siehe Seite 7.
Und denken Sie bitte daran, uns Veränderungen 
Ihrer Bankverbindung schriftlich anzuzeigen. Die 
von  Banken  bei  Rücklastschriften  erhobenen, 
nicht unbeträchtlichen Gebühren, belasten wir an 
Sie weiter.

Mietzahlung

Die fällige Mietzahlung muß spätestens bis zum 
3.  Werktag  eines  Monats  gezahlt  werden.  Der 
BGH (Bundesgerichtshof)  hat  nun entschieden, 
dass der Vermieter dem Mieter eine Karenzzeit 
von 3 Tagen zu gewähren hat. Da aber die Spar-
kassen und Banken üblicherweise am Samstag 
nicht arbeiten, darf ein Sonnabend im Mietrecht 
auch  nicht  als  Werktag  berücksichtigt  werden. 
(AZ.: VIII ZR 129/09)

Fotos  zur  Vermarktung  einer  gekündigten 
Wohnung

Nachdem Mieter ihre Wohnung gekündigt haben, 
beabsichtigten häufig Vermieter oder beauftragte 
Makler bei einer Inaugenscheinnahme des Woh-
nungszustandes  Fotos  zur  Herausstellung  der 
Vorteilhaftigkeit des Objektes für Onlineanzeigen 
vorzunehmen, ohne den Mieter um Erlaubnis zu 
fragen.

Muss dies der Mieter gestatten? 

Klare Antwort:  Nein, da die Veröffentlichung ei-
nes Exposes´ mit diesen Aufnahmen einen we-
sentlichen Eingriff  in  die  Privatsphäre des Mie-
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ters darstellen würde.  Erteilt  der Mieter  die Er-
laubnis nicht, muss bis zur Räumung der Woh-
nung gewartet werden.

Miet- oder Kaufinteressenten kann der Altmieter 
ebenfalls  die  Fertigung  von  Fotos  untersagen. 
Verletzen Vermieter oder Interessenten das Foto-
verbot, darf der Altmieter sie der Wohnung ver-
weisen.

Wenn Fotos aber zur Dokumentation von Schä-
den  (Rohrbruch  usw.)  gemacht  werden  sollen, 
sind sie zu dulden.

Bis  zum  Ablauf  des  Mietvertrages  besitzt  der 
Mieter das Hausrecht.
Das heißt allerdings nicht, dass er sich jeglicher 
Mitarbeit bei Nachnutzung verweigern kann. 

Um Besichtigungen der Wohnung durch Interes-
senten durchführen zu können, hat der Altmieter 
auf die Bedürfnisse des Vermieters, hier Weiter-
verwertung, Rücksicht zu nehmen und diese so-
mit zu ermöglichen. Das bedeutet, dass entspre-
chende Termine rechtzeitig zu vereinbaren sind, 
wobei auf die besonderen Belange des Mieters 
hinsichtlich Uhrzeit, Arbeitszeit usw. Rücksicht zu 
nehmen ist, anderenfalls der Zutritt zur Wohnung 
verweigert werden kann.

Sollte sich der Altmieter allerdings komplett wei-
gern,  Besichtigungen  zuzulassen,  wird  er  sich 
schlimmstenfalls  mit  Schadenersatzforderungen 
konfrontiert sehen. 

Neues zur Mietpreisbremse

Bereits in den Ausgaben zwei und drei im Jahr 

2015 haben wir uns mit der ab 1.06.2015 gelten-
den Mietpreisbremse beschäftigt. 

Kaum war die Tinte unter dem Mietrechtsnovel-
lierungsgesetz trocken, plante das Bundesminis-
terium  für  Justiz  und  Verbraucherschutz  unter 
Leitung  von  Bundesminister  Heiko  Maas  Miet-
rechtsänderungen, die allerdings bereits im Ko-
alitionsvertrag  stehen.  Ein  entsprechender  Ge-
setzentwurf wird seit Herbst 2015 erarbeitet.

Das  Erstellen  eines Mietspiegels  soll  demnach 
auf eine breitere Basis gestellt werden. Danach 
werden z.B.  die bisherigen Lagekriterien „einfa-
che,  mittlere,  gute“  eine  Ergänzung,  z.B.  „sehr 
gute Lage“, erfahren. Auch Ausstattung, energeti-
sche  Beschaffenheit  und  statische  Anforderun-
gen sind auf dem Prüfstand. Es sollen also die 
Grundsätze  zur  Erstellung  von  Mietspiegeln 
diversifizierter  definiert  werden,  um  dann 
hoffentlich  anerkannten  wissenschaftlichen 
Grundsätzen  standzuhalten  und  weiteren  juris-
tischen Verfahren die Grundlage zu entziehen.  

So wird u.a. vom Deutschen Mieterbund gefor-
dert, in den Mietspiegeln statt der bisher einge-
henden Mieten der letzten vier Jahre die der letz-
ten zehn Jahre zur Berechnung heranzuziehen. 
Das würde bedeuten,  dass auch die  in  diesen 
sechs  Jahren  niedrigeren  Preisvereinbarungen 
bei Neuvermietung einflössen und somit geringe-
re  Spannenwerte  ergäben.  Der   Gesetz  sieht 
nunmehr eine Zeitspanne von 8 Jahren vor.

Auch die elfprozentige, zeitlich unbefristete Mo-
dernisierungsumlage  der  Investition  steht  auf 
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dem Prüfstand. Wünschenswert wäre neben ei-
ner Reduzierung des Umlageprozentsatzes auch 
ein auf die Amortisation der Modernisierungskos-
ten  abgestellter  Zeitraum.  Im  Koalitionsvertrag 
steht eine Absenkung auf zehn Prozent,
das Justizministerium soll allerdings acht Prozent 
als ausreichend erachten.

Kleinvermieter (wie lautet die Definition?) sollen 
auch  eine  Modernisierungspauschale  geltend 
machen können, dann aber nur eine vierprozenti-
ge Umlage vornehmen dürfen.

Ferner sollen Mieter,  auf die Mehrkosten durch 
Modernisierungen zukommen, künftig eine finan-
zielle  Härte geltend machen können,  wenn die 
Bruttomiete mehr als 40 Prozent  des Nettoein-
kommens übersteigt.

Laut Referentenentwurf soll die Miete nach einer 
Modernisierung auch  eine Kappungsgrenze er-
halten,  nach  der  die  Miete  nach  einer 
Modernisierung in  acht  Jahren um maximal  50 
Prozent  und  höchstens  drei  Euro  pro 
Quadratmeter steigen darf. 

Eine  Umgestaltung  von  Wohnraum  hinsichtlich 
spezieller  Bedürfnisse  älterer  oder  behinderter 
Personen soll  danach auch als Modernisierung 
gelten.

Der Mieterschutz soll bei ordentlicher und außer-
ordentlicher  (fristloser)  Kündigung  angeglichen 
werden. 

Im Mietrecht gelten bei fristloser Kündigung we-
gen  Zahlungsverzuges  besondere  Schutzvor-
schriften. 
Zahlt der säumige Mieter innerhalb von zwei Mo-
naten,  nach  Rechtskraft  des  Räumungstitels 
doch noch, wird die Kündigung unwirksam.
Diese Schutzklausel gibt es bei der ordentlichen 
Kündigung  wegen  Zahlungsverzuges  bisher 
nicht.

BGH-Urteil zu Mieterhöhungen

Bei Mieterhöhungsverfahren nach § 558 BGB hat 

der Bundesgerichtshof mit Urteil 
Az.  VIII  ZR  266/14  entschieden,  dass  nur  die 
„tatsächliche“ Wohnungsgröße zur Erzielung ei-
ner angemessenen, am örtlichen Markt orientier-
te Miete maßgeblich ist.

Damit gibt der BGH seine bisherige Rechtspre-
chung auf, dass sich der Vermieter an die im ge-
schlossenen  Mietvertrag  angegebene  Wohnflä-
che  halten  muss,  wenn  die  Abweichung  nicht 
mehr als zehn Prozent beträgt, was umgekehrt, 
wenn also die „tatsächliche“ Wohnfläche kleiner 
als angegeben ist, ebenso Gültigkeit  hat.

Ergebnis:  Die  Grundlage  von  Mieterhöhungen 
gemäß  §  558  BGB  kann  der  Vermieter  nur 
anhand  der  „tatsächlichen“  Wohnfläche 
vornehmen.

Der BGH hat sich allerdings nicht dahin gehend 
geäußert, ob die „tatsächliche“ Wohnfläche nun 
auch für Betriebskostenabrechnungen Gültigkeit 
besitzt.

Ferner  ergibt  sich  nun  die  Frage,  ob  Altmieter 
eine Neuberechnung ihrer Miete verlangen kön-
nen,  wenn  die  Wohnfläche  im  Mietvertrag  zu 
hoch  angesetzt  wurde  oder  gar  die  Miete  ent-
sprechend mindern können. 

Das Risiko unzutreffender Wohnflächen im Miet-
vertrag trägt allein der Vermieter. 
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Kommentar hierzu

Eine tatsächliche Miete gibt es nicht.

Wer schon einmal gebaut, umgebaut oder auch 
nur einen Schrank in eine Nische eingepasst hat 
und dabei mehrmals Messungen vornahm, weiß, 
wovon wir hier sprechen, denn zwei Messungen 
weisen  „drei  verschiedene  Werte“  auf.  Bei  der 
Erstellung eines Aufmaßes für die gesamte Woh-
nung ist es viel komplizierter. Hier können Mes-
sungenauigkeiten,  Vergessen  von  kleinen  Ni-
schen, Ecken oder unterschiedliche Spielräume 
der Wohnflächenverordnung – Balkonansatz mit 
50 oder 25 Prozent – zu erheblichen Differenzen 
führen. Auch hierzu hat der BGH nichts gesagt.  

Einzelne Zimmer nicht kündbar

Ein Vermieter kann einen Wohnungsmietvertrag 
nur  insgesamt  kündigen.  Einzelne  Zimmer  we-
gen Eigenbedarfes - auch in einer sehr großen 
Wohnung – können also nicht gekündigt werden.

Dies gilt auch für Nebenräume wie Keller, Dach-
boden  sowie  Garten  und/oder  Garage,  sofern 
dies  in  einem Mietvertrag  vereinbart  wurde.  In 
diesem Fall liegt ein einheitlicher Mietvertrag vor, 
was zur Folge hat, dass z. B. die Garagenmiete 
nicht erhöht werden kann.

Ein z. B. gesondert geschlossener Garagenmiet-
vertrag dagegen ist unabhängig vom Wohnungs-
mietvertrag separat kündbar. Die Verträge stellen 
keine Einheit dar. Jede Vertragspartei kann das 

Mietverhältnis  über  eine  Garage  kündigen.  Im 
Normalfall  wird  eine  Kündigungsfrist  im  Gara-
genmietvertrag  aufgenommen.  Sollte  ein  Gara-
genmietvertrag über unbestimmte Zeit geschlos-
sen worden sein, kann er im Rahmen der gesetz-
lichen Möglichkeit  gem. § 580 a BGB jeweils bis 
zum dritten Werktag eine Monats zum Ablauf des 
übernächsten Monats gekündigt werden.

Wildschweine

Sowohl  in Zeitungen als auch im Regionalfern-
sehen  unserer  Stadt  wird  immer  häufiger  über 
Wildtiere  wie  Waschbären,  Füchse und beson-
ders Wildschweinen berichtet, die sich offensicht-
lich in der Stadt, zumindest in den „grünen“ Be-
zirken, sehr wohl fühlen  und für nicht unerheb-
liche Schäden sorgen.

Wenn nämlich Wildschweine Gärten durchwüh-
len, ist es mit der erhofften Blütenpracht vorbei.

Ist das mit Garten versehene Objekt nun ange-
mietet worden, ist der Vermieter in der Pflicht.
Er hat deshalb dafür Sorge zu tragen, den Mieter 
mit  geeigneten  Mitteln  vor  dem  Eindringen  zu 
bewahren und eine stabilen Zaun zu installieren, 
da Wildschweine nicht allgemeinen Lebensrisiko 
gehören,  was  auch  für  unmittelbar  am  Wald 
belegene Grundstücke gilt. (Urteil des LG Berlin 
vom 21.12.2015, AZ: 67 S 65/14)

Personenaufzug

Häufig  müssen Mieter  für  über  gehobene Aus-
stattung verfügende Wohnungen einen höheren 
Mietpreis zahlen. Daher können sie auch verlan-
gen, dass der Standard der Ausstattung erhalten 
bleibt. Das Amtsgericht München urteilte kürzlich, 
dass ein Vermieter den Ausbau eines Personen-
aufzuges nicht ohne entsprechenden Ersatz vor-
nehmen könne und somit diesen im Zweifel wie-
der zu installieren hat.  (Urteil  AG München AZ: 
425 C 11160/15)
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Heizkostenabrechnung

Der Eigentümerverband Haus & Grund teilt mit, 
dass Vermieter  bei  Ausfall  eines Verbrauchser-
fassungsgerätes  den  Verbrauch  notfalls  auch 
schätzen können, allerdings nur für eine Abrech-
nungsperiode. Dabei muss sich der Vermieter an 
die   Heiz-  und  Warmwasserbräuche  in  einem 
vergleichbaren Zeitraum halten. Diese Verlautba-
rung stellt  allerdings keine  Neuerung  dar,  son-
dern ist  bereits in § 9 a der Heizkostenverord-
nung aufgeführt.
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Ev. Kirche Patmos-Gemeinde 
Berlin-Steglitz 

Gritznerstr. 18 – 20
12163 Berlin – Steglitz
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